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Editorial

Kameraden,
ist der Militärdienst eigentlich gesund?
Nun, viele von Ihnen kommen vermehrt
an die frische Luft, viele bewegen sich
mehr als im Zivilleben, viele essen bes-
sere Kost als zu Hause und die meisten
nehmen sich frei vom Stress im Geschäft.
Und letzteres ist doch eigentlich das
beste, was uns ein WK in Sachen Gesund-
heit bietet, nicht wahr?
Nun, nicht in allen Teilen profitieren wir
im Sektor Gesundheit und Wohlergehen.
Vor allem unsere Soldaten bringen manch-
mal ein echtes Schlafmanko nach Hause.
Es mag das Massenlager schuld sein, eine
Häufung strenger Nachtübungen oder
doch in der Regel die «freiwilligen» Durch-
halte-Übungen.
Bei der Arbeit im Büro (KP), kommt nun
dazu, dass wir fast gezwungen werden,
Raubbau an unserer Gesundheit zu be-
treiben. Denn: «Gesundheitsrisiken haben
sich bei passiven Rauchern als nachweis-
bar gleich gross erwiesen wie bei leichten
Rauchern und nicht inhalierenden Rau-
ehern».* Diesem Umstände trägt man im
Zivilleben vermehrt Rechnung, indem man
sich an Sitzungen und im Büro ein frei-
williges Rauchverbot auferlegt. Für einen
Nichtraucher, noch viel mehr aber für
einen ehemaligen Raucher ist das passive
Inhalieren rauchgeschwängerter KP-Luft
ein Greuel.
Deshalb hoffe ich im Namen all dieser
Betroffenen: Möge mit Mut, Erfindergeist,
Witz oder kraft Befehlsgewalt auch in
Ihrem WK saubere KP-Luft Wirklichkeit
werden zum Wohle von Nichtrauchern
und Rauchern. Pricker

* Untersuchung des Instituts für Hygiene und
Arbeitspsychologie an der ETH:

Nachweisbare Schäden für passive Raucher sind:
Störungen der Atem- und Lungenfunktion, sowie
die Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfä-
higkeit.
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